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RS UVS Kärnten 1994/12/14 KUVS-
1633/6/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1994

Rechtssatz

Ist eine Frau nach § 3 (2) a, b Prostitutionsgesetz und nach § 1 der Verordnung des Bundesministers für Gesundheit

und Umweltschutz, BGBl 314/1974 verwaltungsstrafrechtlich vorgemerkt und ist im Beweisverfahren

hervorgekommen, daß die Beschuldigte auf der Fahrbahn verweilte, ohne daß näher festgestellt werden konnte

aufgrund welcher Tätigkeiten, die auf die Anbahnung zur Ausübung der Prostitution abzielen, dies anzunehmen ist,

kann nicht von vorneherein der Rückschluß gezogen werden, die Beschuldigte habe das Tatbestandsmerkmal der

gewerbsmäßigen Unzucht verwirklichen wollen (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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